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Beschluss
SG Berlin, § 16d, § 10 Abs. 1 Nr. 5, § 31
Abs. 1 SGB II, § 138 Abs. 1 BGB, Art 4
Nr. 1 der Europäischen Sozialcharta
Keine Sanktion bei Ablehnung einer
Beschäftigung wegen sittenwidriger
Entlohnung

1. Eine Vermittlung in wegen sittenwidriger Vergü-
tung rechtswidrige Arbeitsverhältnisse darf von der an
das Gesetz gebundenen Sozialverwaltung nicht vorge-
nommen und schon gar nicht mittels Sanktionen
erzwungen werden.

2. Ein auffälliges Missverhältnis, das die Sittenwid-
rigkeit im Sinne des § 138 Abs. 1 BGB begründet, weil
es gegen die in den grundgesetzlichen sowie in Art 4 Nr.
1 der Europäischen Sozialcharta als einfachem Bundes-
recht zum Ausdruck kommenden Wertentscheidungen
verstößt, ist anzunehmen, wenn der angebotene Lohn
bei Vollzeitarbeit mit einer durchschnittlichen Arbeits-
leistungserwartung unter dem Grundsicherungsniveau
für eine volljährige alleinstehende Person ohne Unter-
haltsverpflichtungen, bei grundsicherungsrechtlich
angemessener Unterkunft und bei uneingeschränkter
Erwerbsfähigkeit liegt.

3. Für Berlin ist insoweit im Jahr 2011 bei Vollzeit-
beschäftigung eine geringere Vergütung als 815,27
Euro netto / 1058,00 Euro brutto sittenwidrig – ent-
spricht 6,34 Euro Stundenlohn bei 38,5 Wochenstun-
den.
(Leitsätze der Redaktion)
Beschluss des SG Berlin vom 19.09.2011, S 55 AS 24521/11 ER

Aus den Gründen:
Die Beteiligten streiten sich im Verfahren des

einstweiligen Rechtsschutzes über die aufschiebende
Wirkung des Widerspruchs der Antragstellerin gegen
einen Bescheid über die Reduzierung bewilligter
Grundsicherungsleistungen wegen einer Sanktion
nach § 31 SGB II.

Die Antragsgegnerin bewilligte der Antragstelle-
rin mit Bescheid vom 7. Juni 2011 Arbeitslosengeld
II für die Kalendermonate Juli bis Dezember 2011 in
monatlicher Höhe von 745,00 Euro (364,00 Euro
Regelbedarf, 381,00 Euro Kosten der Unterkunft
und Heizung). Mit Schreiben vom 11. Juli 2011 un-
terbreitete sie der Antragstellerin ein bis zum 30. No-
vember 2011 befristetes Stellenangebot als Helferin
Ver- und Entsorgung bei dem a… e.V. Beschäfti-
gungsförderung für eine wöchentliche Arbeitszeit
von 38,5 Stunden pro Woche gegen ein Gehalt von
900 Euro (brutto). Gegenstand der Tätigkeit sollte
die Beratung und Unterstützung von Verbrau-
cher/innen im Bereich umweltfreundlicher Abfal-
lentsorgung und die Hilfe bei der fachgerechten Sor-
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tierung/Trennung von Abfall und Wertstoffen sein.
Es handelte sich um eine Arbeitsgelegenheit nach §
16d Satz 1 SGB II (Entgeltvariante).

Sie hat mit Bescheid vom 29. August 2011 den
Eintritt einer Sanktion mit einem Umfang von 30 %
des Regelsatzes festgestellt und die erfolgte Leistungs-
bewilligungen geändert und den Leistungsumfang
jeweils um 109,20 Euroo gemindert. Dagegen hat
die Antragstellerin Widerspruch eingelegt. [...]

Die Antragstellerin beantragt [...] die aufschie-
bende Wirkung des Widerspruchs der Antragstelle-
rin vom 6. September 2011 gegen den Bescheid vom
29. August 2011 anzuordnen und der Antragsgegne-
rin durch einstweilige Anordnung aufzuerlegen, für
die Monate Oktober bis Dezember 2011 monatlich
weitere 109,20 Euro zu zahlen. [...]

Der Eintritt der aufschiebenden Wirkung der Wider-
sprüche war im Falle der Antragstellerin anzuordnen.
Damit werden Rechte der Beteiligten nicht verletzt,
denn der angefochtene Bescheid erweist sich als
rechtswidrig.

Nach § 86a Abs. 1 Satz 1 SGG haben Wider-
spruch und Klage aufschiebende Wirkung. § 39 SGB
II trifft eine Spezialregelung, nach welcher Wider-
spruch und Anfechtungsklage gegen einen Verwal-
tungsakt, der Leistungen der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende aufhebt, zurücknimmt oder widerruft,
keine aufschiebende Wirkung haben (Nr. 1).

Dies bedeutet für den vorliegenden Fall, dass der
mit dem Widerspruch angefochtene Verwaltungsakt,
der Leistungsabsenkungen nach § 31 SGB II betrifft,
der aufschiebenden Wirkung nach der allgemeinen
Vorschrift des § 86a Abs 1 Satz 1 SGG nicht unterlie-
gen. Insoweit räumt § 86b SGG auch für sofort voll-
ziehbare Verwaltungsakte die Möglichkeit der
Anordnung der aufschiebenden Wirkung ein.

Diese Anordnung hatte hier zu erfolgen, weil der
angefochtene Verwaltungsakt erheblichen rechtli-
chen Bedenken ausgesetzt ist und deshalb sowohl das
öffentliche Interesse als auch das Suspensivinteresse
der Antragstellerin das Vollzugsinteresse der Antrags-
gegnerin überwiegen, weshalb der vom Gesetzgeber
angeordnete grundsätzliche Vorrang des Vollzugsin-
teresses nicht wirksam werden kann. Bestehen erheb-
liche rechtliche Bedenken, erheischt das Legalitäts-
prinzip Beachtung, was sowohl im öffentlichen In-
teresse als auch im Interesse des einzelnen Bürgers,
das im Übrigen auch vom Allgemeininteresse zu
beobachten ist, das Vollzugsinteresse zurücktreten
lassen muss.

Das erfolgte Vermittlungsangebot musste nicht be-
folgt werden, denn die angebotene Arbeitsgelegen-
heit war wegen ihrer sittenwidrigen Vergütung unzu-
mutbar (§ 10 Abs. 1 Nr. 5 SGB II). Es handelte sich

um die Vermittlung in ein Arbeitsverhältnis und
nicht in eine Maßnahme mit Mehraufwandsentschä-
digung. Bei der angebotenen Arbeitsgelegenheit in
der Entgeltvariante gilt Arbeitsrecht uneinge-
schränkt (Thie in LPK-SGB II, 2. Aufl. § 16d RdNr
8, 10 m.w.N.).

Eine Vermittlung in rechtswidrige Arbeitsver-
hältnisse darf von der an das Gesetz gebundenen So-
zialverwaltung nicht vorgenommen und schon gar
nicht mittels Sanktionen erzwungen werden. Im vor-
liegenden Falle folgt die Rechtswidrigkeit des Stellen-
angebotes aus der Sittenwidrigkeit der Vergütung.
Die Kammer hält derzeit für Berlin bei einer Vollzeit-
beschäftigung eine monatliche Bruttovergütung von
weniger als 1058 Euro für sittenwidrig. Die Kammer
folgt insofern dem Urteil des Sozialgerichts Berlin
vom 27.02.2006, Az. S 77 AL 742/05 und dem Be-
schluss der Kammer vom 01.09.2010, S 55 AS
24521/10 ER. Ein auffälliges Missverhältnis, das die
Sittenwidrigkeit im Sinne des § 138 Abs. 1 BGB be-
gründet, weil es gegen die in den grundgesetzlichen
sowie in Art. 4 Nr. 1 der Europäischen Sozialcharta
als einfachem Bundesrecht zum Ausdruck kommen-
den Wertentscheidungen verstößt, ist anzunehmen,
wenn der angebotene Lohn bei Vollzeitarbeit mit ei-
ner durchschnittlichen Arbeitsleistungserwartung
unter dem Grundsicherungsniveau für eine volljähri-
ge alleinstehende Person ohne Unterhaltsverpflich-
tungen, bei grundsicherungsrechtlich angemessener
Unterkunft und bei uneingeschränkter Erwerbsfä-
higkeit liegt.

Unter Beachtung der Wirkung der wesentlichen
Verfassungsmaßstäbe des Grundgesetzes, insbeson-
dere des Würdeanspruches und des Sozialstaatsgebo-
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tes, wie auch der bundesgesetzlichen Wertvorgaben
des Art 4 Nr. 1 der Euroopäischen Sozialcharta bean-
spruchen diese Werte über die zivilrechtliche Schutz-
vorschrift des § 138 Abs. 1 BGB auch im privaten Ar-
beitsverhältnis zwingende Beachtung. Diese Wert-
maßstäbe wurden durch die Entscheidung des
BVerfG vom 09.02.2010 erneut bestätigt. Mit der
gesetzgeberischen Entscheidung über das Niveau der
Grundsicherungsleistung trifft nach ständiger
Rechtsprechung des BVerfG der Gesetzgeber die
auch für die anderen Rechtsbereiche maßgebliche
Entscheidung über das Niveau des würdeverbürgen-
den und ein Mindestmaß an sozialer Teilhabe ge-
währleistenden Existenzminimums. Dieses strahlt
als das bundesdeutsche Gemeinwesen grundlegender
Wert auch in das private Arbeitsrecht.

Unsere Verfassungs- und Rechtsordnung toleriert
wegen dieser Vorgaben grundsätzlich keine Arbeits-
vergütung, die dem Arbeitnehmer bei vollschichtiger
Beschäftigung und durchschnittlicher Arbeitslei-
stung die Absicherung bereits der eigenen menschen-
würdigen Existenz nicht erlaubt. Dass auch ange-
sichts dieser Grenze, insbesondere bei Unterhaltsver-
pflichtungen oder Teilzeitarbeit ein rechtmäßiges Ar-
beitsentgelt nicht stets dazu führt, dass der Arbeit-
nehmer unabhängig von Transferleistungen leben
kann, spricht nicht gegen diese Grenzziehung.

Unter Zugrundelegung der im zitierten Urteil des SG
Berlin aufgestellten Maßstäbe und unter Fortschrei-
bung der dort angewandten Werte ist für Berlin im
Jahr 2011 bei Vollzeitbeschäftigung eine Vergütung,
die den Nettobetrag von 815,27 Euro / 1058,00
Euro brutto unterschreitet, sittenwidrig wegen eines
unangemessen niedrigen Lohnes. Der Wert von
815,27 Euro errechnet sich wie folgt: er berücksich-
tigt den derzeit gültigen grundsicherungsrechtlichen
Regelbedarf von 364,00 Euro, durchschnittlich als
angemessen geltende Kosten der Unterkunft und
Heizung KdU (bei 45 m2 und 4,92 Euro/m2 Kaltmie-
te + 2,40 Euro/m2 Neben- und Heizungskosten) von
329,40 Euro (nach der AV Wohnen sind 378 Euro
zulässig), sowie die mit der Erwerbstätigkeit anfallen-
den notwendigen Aufwendungen: für eine Monats-
karte von 57,92 Euro (BVG Abo für Berlin-AB)
abzgl. des Anteils für Fahrkosten im Regelsatz nach §
5 RBEG 22,78 Euro, Aufwendungen für notwendige
Versicherungen 30,00 Euro, für die Riesterrente
41,40 Euro und Werbungskosten pauschal (§ 6 I Nr.
3a ALG II VO) 15,33 Euro.

Ein Nettoeinkommen von 815,27 Euro setzt für
einen alleinstehenden Hilfebedürftigen einen Brut-
tolohn von 1058 Euro voraus (Stundenlohn bei einer
38,5-Stunden-Woche: 6,34 Euro). Wegen der weite-
ren rechtlichen Gründe verweist die Kammer auf das
zitierte Urteil des SG Berlin. Eine sittenwidrige Be-

schäftigung ist unzumutbar im Sinne von § 10 Abs. 1
Nr. 5 SGB II und darf ohne weitere wichtige Gründe
abgelehnt werden, selbst wenn der Hilfebedarf da-
durch reduziert würde. Wollte man den Wert des
jüngsten Existenzminimumsberichts für das gesamte
Bundesgebiet für grundsicherungsrechtlich relevante
Miet- und Heizungskosten ansetzen (284 Euro), läge
die Nettogrenze bei 769,87 Euro und die Brutto-
entgeltgrenze bei 989 Euro.

Im Falle der Antragstellerin erreicht die Vergütung
trotz der angebotenen Vollzeitbeschäftigung bei keiner
Betrachtung die erforderliche Mindestvergütung. Die
Antragstellerin ist auch nicht darauf zu verweisen, sich
einen angemessenen Lohn gerichtlich zu erstreiten.
Vielmehr hat die Antragsgegnerin bei ihren Stellenan-
geboten die Rechtmäßigkeit der Angebote von Amts
wegen vorher zu prüfen. Eine monatliche Differenz
von 158 Euro lässt sich auch nicht damit rechtfertigen,
dass die Arbeitsgelegenheit unter Teilhabeaspekten ei-
ner besonderen Förderung unterliegt und deshalb die
allgemeinen arbeitsrechtlichen Vorgaben nicht zu er-
füllen bräuchte. Insofern wären andere Förderinstru-
mente zu wählen. Es ist auch nicht erkennbar, dass es
um eine lediglich anfänglich geringere Vergütung
gehe, die nach Einarbeitung dann auf eine rechtlich
akzeptables Maß erhöht werden würde und deshalb
die während der Einarbeitungszeit zu erwartende ge-
ringere Arbeitsleistung einen entsprechenden Ab-
schlag rechtfertigen würde. Die Stelle war auf wenige
Monate befristet und sollte keine Entgelterhöhung
vorsehen. Es war nach entsprechender Schulung keine
reduzierte Leistungserwartung für das Entgelt
maßgeblich. Ein tariflicher Mindestlohn war für die
angebotene Arbeitsgelegenheit, soweit ersichtlich,
nicht einschlägig. [...]

Hinweis der Redaktion:
Vergleiche zur Bemessung des der Menschenwür-

de entsprechenden Mindestbedarfs das Urteil des
BVerfG vom 18.07.2012, 1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11,
zum Asylbewerberleistungsgesetz.

Dort heißt es im 2. Leitsatz:
Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozial-

staatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG garantiert ein
Grundrecht auf Gewährleistung eines menschen-
würdigen Existenzminimums (vgl. BVerfGE 125,
175). Art. 1 Abs. 1 GG begründet diesen Anspruch
als Menschenrecht. Er umfasst sowohl die physische
Existenz des Menschen als auch die Sicherung der
Möglichkeit zur Pflege zwischenmenschlicher Bezie-
hungen und ein Mindestmaß an Teilhabe am gesell-
schaftlichen, kulturellen und politischen Leben. Das
Grundrecht steht deutschen und ausländischen
Staatsangehörigen, die sich in der Bundesrepublik
Deutschland aufhalten, gleichermaßen zu.


